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Terminhinweise

Montag, 23. Mai, 11.30 Uhr, Rathaus, Zimmer 212

Der neue Botschafter der Republik Estland in Deutschland, Dr. Clyde Kull,
stattet Bürgermeisterin Dr. Gertraud Burkert einen Antrittsbesuch ab.

Montag, 23. Mai, 14.30 Uhr, Rathaus, Zimmer 212

Bürgermeisterin Dr. Gertraud Burkert empfängt den neuen koreanischen
Generalkonsul, Jong-Hae Kim.

Bürgerangelegenheiten

Mittwoch, 25. Mai, 18.30 Uhr,

Stadtteilzentrum Fürstenried Ost, Bürgersaal, Züricher Straße 35

Bürgersprechstunde des Bezirksausschusses 19 (Thalkirchen - Obersend-
ling - Forstenried - Fürstenried - Solln) mit dem Vorsitzenden Hans Bauer.

Meldungen

Führung durch die Ausstellung „München wie geplant“

(18.5.2005) Unter dem Motto „München – wohin?” führt der Architekt
und Stadtplaner Gerhard Meighörner am Samstag, 21. Mai, durch die Aus-
stellung „München wie geplant – 1158 bis 2008“. Zwischen 1962 und 1986
Mitarbeiter der Münchner Stadtplanung, erlebt Meighörner den lebendigen
„Organismus Stadt” auch als Teil seiner Biografie und als Beispiel dafür,
was ein hoher Anspruch an Identifikationsbereitschaft der Bürger mit ihrer
Stadt an Positivem bewirken kann.
Die Führung beginnt um 15 Uhr. Treffpunkt ist im Foyer des Münchner
Stadtmuseums, St.-Jakobs-Platz 1. Der Eintritt kostet 1,50 Euro, zuzüglich
der Führungsgebühr von 3,50 Euro.
Die Ausstellung „München wie geplant – 1158 bis 2008“ ist noch bis
21. Januar 2006, Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr, zu besichtigen.
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Ausstellung „Der Krieg ist aus“: Führung und Gespräch

(18.5.2005) Am Samstag, 21. Mai, ist um 16 Uhr im Münchner Stadtmuse-
um, St.-Jakobs-Platz 1, eine öffentliche Führung durch die Ausstellung
„Der Krieg ist aus. Erinnern in München 1945 - 2005“.
Im Anschluss findet das moderierte Gespräch mit Zeitzeugen zum Thema
„Bleibende Verletzungen und das Leben danach. Das Schicksal der Ver-
folgten des NS-Regimes“ statt.
Beide Veranstaltungen sind kostenfrei. Treffpunkt ist in der Ausstellung.
Die Ausstellung „Der Krieg ist aus. Erinnern in München 1945 - 2005“ dau-
ert noch bis 31. Juli 2005 und ist Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr
geöffnet. Der Eintritt in diese Ausstellung ist frei.

Klaviermatinee im Musikinstrumentenmusuem

(18.5.2005) Maximilien David Maté spielt am Sonntag, 22. Mai, um 11 Uhr
im Musikinstrumentenmuseum im Münchner Stadtmuseum, St.-Jakobs-
Platz 1, auf dem Klavier Werke von Beethoven, Brahms, Chopin und
Haydn. Der Eintritt ist frei.
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Antworten auf Stadtratsanfragen
Mittwoch, 18. Mai 2005

Widerspruch gegen die Höhe von Sozialhilfe erforderlich, um mög-

liche Ansprüche zu sichern?

Anfrage Stadträtin Brigitte Wolf (PDS) vom 25.2.2005

Antwort Sozialreferent Friedrich Graffe:

Frage 1:

Ist die Äußerung des Sozialreferenten so zu verstehen, dass das Sozialamt
der Ansicht ist, die Berechnung der Eckregelsätze sei keiner gerichtlichen
Prüfung zugänglich? Wenn ja, stünde dies im Gegensatz zur bisherigen
Rechtsprechung, dass eine gerichtliche Überprüfung zumindest dann erfol-
gen kann, wenn eine Änderung – oder eine unterbliebene Änderung – die
Schwelle des Wesentlichen überschreitet. Wie begründet das Sozialreferat
vor diesem Hintergrund seine Haltung, Widersprüche gegen die Höhe der
Regelsätze könnten nichts bewirken? Ist es nicht vielmehr so, dass nur ein
Widerspruch gegen die Leistungshöhe mögliche Ansprüche erhält, falls sich
gerichtlich klärt, dass der Eckregelsatz gegen den Bedarfsdeckungsgrund-
satz verstößt?

Antwort:

Die Aussage, dass die meisten Widersprüche gegen die Höhe von Sozial-
hilfeleistungen nichts bewirken würden, ist so zu verstehen, dass die Ein-
legung eines Rechtsmittels zwar möglich, aber wenig erfolgversprechend
ist.
Das neue System für die Bemessung der Regelsätze bildet einen beson-
deren Schwerpunkt der Sozialhilfereform und besteht hauptsächlich in der
Pauschalierung der Leistungen für den gesamten Bedarf des notwendigen
Lebensunterhalts. Dabei werden ab 01.01.2005 auch die einmaligen Bedar-
fe in den Regelbedarf miteinbezogen.
Eine Abweichung von dem Regelsatz nach § 28 Abs. 1 SGB XII ist allen-
falls in Einzelfällen möglich, wenn ein Bedarf unabweisbar ist und seiner
Höhe nach erheblich von einem durchschnittlichen Bedarf abweicht. Der
finanzielle Aufwand muss atypisch sein und darf nur im Einzelfall entste-
hen. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass der Leistungsempfänger



Rathaus Umschau
Seite 5

mit dem höheren Regelsatz vom Gesetzgeber einen gewissen, wenn auch
geringen, Spielraum bekommen hat, um überdurchschnittliche Bedarfe in
einzelnen Bereichen eigenverantwortlich auszugleichen.
Da ein Leistungsberechtigter exakt berechnen und nachweisen muss,
warum sein Bedarf unabweisbar und atypisch ist, sowie erheblich über
dem Durchschnitt liegt, ist die Einlegung eines Rechtsmittels, mit dem Ziel
eine Abweichung des Regelsatzes nach oben zu erreichen, wenig erfolg-
versprechend.
Im Übrigen wird noch darauf hingewiesen, dass in München nicht der für
Bayern geltende Eckregelsatz von 341 Euro, sondern eine um 4 Euro hö-
here Leistung gewährt wird.
Inwieweit Klagen bezüglich der Höhe der Regelleistung vor dem Bundes-
sozialgericht erfolgreich sein werden, ist noch nicht absehbar.

Frage 2:

Schließt sich das Sozialreferat der vom Deutschen Paritätischen Wohlfahrts-
verband geäußerten Ansicht an? Wenn nein, wie lässt sich nach Ansicht des
Sozialreferates die Tatsache, dass bei der Bemessung der Eckregelsätze Da-
ten aus dem Jahr 1998 zugrunde gelegt wurden, mit dem verfassungsrecht-
lichen Bedarfsdeckungsgrundsatz vereinen?

Antwort:

Das Sozialreferat schließt sich der nicht nur vom Deutschen Paritätischen
Wohlfahrtsverband geäußerten Ansicht an, dass der Regelbedarf zu nied-
rig bemessen ist. Wir haben, seitdem Höhe und Inhalte des Regelbedarfs
bekannt wurden, gefordert, dass der Regelsatz um ca. 20 % erhöht wer-
den muss. Nur durch eine Erhöhung kann das Armutsrisiko in München
gesenkt werden.
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Sozialhilfeempfänger werden Hartz IV-Bezieher

Anfrage Stadtrat Hans Wolfswinkler (CSU) vom 8.3.2005

Antwort Sozialreferent Friedrich Graffe:

Zunächst darf ich Sie darauf hinweisen, dass zu den ca. 37.000 Personen,
die jetzt nicht mehr Sozialhilfe, sondern Leistungen nach dem SGB II bezie-
hen, auch die Kinder der Hilfeberechtigten bis zum Alter von 15 Jahren
zählen. Damit sind nicht alle Personen dem Kreis der Erwerbsfähigen zu-
zurechnen.

Zur Ihren Fragen:

Frage 1:

Um welchen Betrag wird der Etat des Sozialreferates prognosemäßig entla-
stet?

Antwort:

Mangels gesicherter Datenbasis können noch keine Aussagen zu Einspa-
rungen oder Mehrbelastungen nach der Einführung des SGB II getroffen
werden.

Frage 2:

Wie viele von den jetzt erwerbsfähigen Hilfeempfängern wurden vorher zu
gemeinnützigen Arbeiten herangezogen?

Antwort:

Im Jahr 2004 wurden 1.500 Personen zu gemeinnützigen und zusätzlichen
Arbeiten herangezogen.

Frage 3:

Wie vielen Leistungsbeziehern aus diesem Personenkreis wurde die Sozial-
hilfe wegen Arbeitsunwilligkeit gekürzt?

Antwort:

Im Jahr 2004 wurden in 517 Fällen die Leistungen gekürzt. In 488 Fällen
wurde die Sozialhilfe eingestellt.
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Frage 4:

Besteht die Gefahr, dass die neuen Hartz IV-Leistungsbezieher wieder in
die Zuständigkeit der Sozialverwaltung zurückgenommen werden müssen?

Antwort:

Es ist nicht damit zu rechnen, dass eine größere Zahl von Hilfebedürftigen
wieder Sozialhilfe und damit kommunale Leistungen nach dem SGB XII
beziehen wird. Die Zuordnung zu den Leistungsbereichen des SGB II und
des SGB XII erfolgte auf der Grundlage von in den bisherigen Sozialhilfeak-
ten vorhandenen ärztlichen Gutachten. Die Erwerbsfähigkeit der meisten
Leistungsberechtigten wurde im Rahmen der Hilfe zur Arbeit bereits in der
Vergangenheit überprüft. Sofern kein ärztliches Gutachten vorlag, wurde
anhand eines detaillierten Kriterienkatalogs entschieden. Wir gehen derzeit
davon aus, dass allenfalls in Einzelfällen die noch ausstehenden ärztlichen
Untersuchungen zu einer Verschiebung vom SGB II in das SGB XII führen
werden.
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Große Fehlinvestitionen des Stadtjugendamtes?

Anfrage Stadtrat Hans Podiuk (CSU) vom 9.3.2005

Antwort Sozialreferent Friedrich Graffe:

Frage 1:

Ist es richtig, dass in knapp zwei Jahren der Betrag in Höhe von 66.000
Euro für Jugendhilfemaßnahmen für den zurückgekehrten Muhlis A. alias
„Mehmet” aufgewendet wurde?

Antwort:

Ja.

Frage 2:

Welche Maßnahmen und Hilfen wurden damit im Einzelnen finanziert?

Antwort:

Es wurde sozialpädagogische Betreuung im Rahmen des Betreuten Woh-
nens, deren Intensität der jeweiligen Situation des Hilfeprozesses im
Wege der Hilfeüberprüfung angepasst wurde, und intensive schulische
Förderung in Einzelbetreuung zum Erlangen des Qualifizierten Hauptschul-
abschlusses durchgeführt. Diese Förderung war erfolgreich, da der Heran-
wachsende die Hauptschule mit sehr gutem Ergebnis abgeschlossen hat.

Frage 3:

War die Stadt München gesetzlich dazu verpflichtet
a) grundsätzlich und
b) speziell nach Erreichen der Volljährigkeit?

Antwort:

Ja.
a) Nach § 1 SGB VIII hat jeder junge Mensch ein Recht auf Förderung sei-
ner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und ge-
meinschaftsfähigen Persönlichkeit, wobei Jugendhilfe zur Verwirklichung
dieses Rechts u. a. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Ent-
wicklung fördern und dazu beitragen soll, Benachteiligungen zu vermeiden
oder abzubauen.

b) Nach § 41 SGB VIII hat ein junger Volljähriger einen Anspruch auf Hilfe
für seine Persönlichkeitsentwicklung und Unterstützung zu einer eigenver-
antwortlichen Lebensführung, wenn und solange die Hilfe aufgrund der
individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist.
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Bei der Antragstellung auf Jugendhilfe war Herr A. bereits volljährig. Die
Prüfung dieses Antrags ergab, dass die Voraussetzungen des § 41 SGB
VIII vorlagen und deshalb die Hilfe zu gewähren war.

Frage 4:

Bestand eine Verpflichtung, in dem bekannten Umfang Hilfestellungen zu
finanzieren?

Antwort:

Die Ausgestaltung der Hilfe erfolgt in gemeinsamer Hilfeplanung zwischen
der pädagogischen Fachkraft des Jugendamtes, dem jungen Menschen
und der betreuenden Einrichtung. Sie wird dem individuellen Bedarf des
jungen Menschen entsprechend der gesteckten Ziele situationsangemes-
sen gewährt und regelmäßig überprüft. Der Umfang der Hilfestellung ori-
entiert sich dabei an der Erwartung, auf diese Weise die gesteckten Ziele
zu erreichen.

Frage 5:

In wie vielen vergleichbaren Jugendhilfefällen stellt sich heraus, dass alle
Bemühungen und Investitionen vergeblich sind und die jungen Menschen
nicht in der Lage sind, ein Leben ohne kriminelle Übergriffe zu führen?

Antwort:

Hierüber gibt es keine Statistik, die eine Beantwortung dieser Frage er-
möglicht.
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